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Der Gemeinderat Grossaffoltern erlässt folgende Benutzungs- und Gebührenordnung: 

 

Benutzungs- und Gebührenordnung der Schul- und Gemeinde-
bibliothek der Einwohnergemeinde Grossaffoltern 

 

Benutzerkreis Art. 1  

 Die Schul- und Gemeindebibliothek Grossaffoltern steht 

allen Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde 

Grossaffoltern und Umgebung zur Benutzung offen. 

  

Öffnungszeiten Art. 2  

 Während der Schulzeit ist die Bibliothek wie folgt geöff-

net: 

Montag 17.30 – 19.30 Uhr 

Donnerstag 16.00 – 18.00 Uhr 

Freitag 16.00 – 18.00 Uhr 

Samstag 09.30 – 11.30 Uhr 

Während der Schulferien ist die Bibliothek geschlossen. 

Ausnahme: Während der Sportwoche und während der 

letzten Woche Sommer- und Herbstferien ist die Biblio-

thek geöffnet. Ausserordentliche Öffnungs- und 

Schliesszeiten werden publiziert. 

  

Benutzung Art. 3  

 1 Es können beliebig viele Medien ausgeliehen werden. 

 2 Die maximale Ausleihdauer beträgt allgemein 4 Wo-

chen, für DVD‘s 1 Woche. Eine Verlängerung ist mög-

lich, sofern für das Medium keine Reservation vorliegt. 

 3 Medien können reserviert werden. 

  

Gebühren/Kosten Art. 4  

 1 Für die Ausleihe und Reservation wird eine Gebühr ge-

mäss Art. 6 und Art. 7 erhoben. 

 2 Bei Überschreitung der Ausleihdauer wird gemäss  

Art. 8 kostenpflichtig gemahnt. 

 3 Nach dreimaliger erfolgloser Mahnung werden die 

Kosten eines Medienersatzes in Rechnung gestellt. 
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Haftung Art. 5  

 1 Kundinnen und Kunden sind zu schonendem Umgang 

mit dem Bibliothekseigentum verpflichtet sowie zur 

Rückgabe der ausgeliehenen Medien in dem Zustand, in 

dem sie diese empfangen haben.  

 2 Bei Beschädigung oder Verlust der ausgeliehenen Me-

dien werden die entstehenden Kosten in Rechnung ge-

stellt. 

 3 Die Haftung der Bibliothek wird im rechtlich zulässigen 

Umfang ausgeschlossen. Insbesondere wird jede Haft-

pflicht für Schäden durch ausgeliehene Ton-, Bild- und 

Datenträger ausgeschlossen. 

  

Ausleihgebühren Art. 6  

 1 Für die Ausleihe (Bücher, Kassetten, Hörbücher, CD‘s) 

wird eine Gebühr pro Kalenderjahr erhoben: 

Kinder und Jugendliche (6 - 16 Jahre) gratis 

Erwachsene / Familien (inkl. Jugendliche 

in Ausbildung, welche im gleichen Haushalt 

wohnen) CHF 40.00 

AHV, Jugendliche in Ausbildung CHF 20.00 

Kombi-Abo Erwachsene + ebooks CHF 70.00 

Kombi-Abo AHV + ebooks CHF 50.00 

ebooks solo CHF 40.00 

 2 DVD-Ausleihe: 

1 DVD (nur möglich mit Jahresgebühr) CHF 3.00 

1 Medienkarte (10er-Karte, + 1 DVD gratis) CHF 30.00 

  

Reservationsgebühr Art. 7  

 pro Titel (brieflich) CHF 1.00 

Benachrichtigung per e-Mail kostenlos  

  

Mahngebühr Art. 8  

 1. Rückruf CHF 4.00 

2. Rückruf CHF 8.00 

3. Rückruf CHF 15.00 
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Inkrafttreten Art. 9  

 Diese Verordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft und er-

setzt alle früheren Versionen. 

  

 
 
 

Beschluss und Genehmigung 
 

 
 

So beraten und angenommen durch den Gemeinderat am 21. Dezember 2017. 
 
 
 

Namens des Gemeinderates 
 
 Der Präsident: Die Gemeindeschreiberin: 
 
 
 
 
 Niklaus Marti Andrea Burri 
 


